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k'ap. I. Stlbmtg ber Serufêberfiimbe.

Strt. 1.

®ie Slngepörigen jebeg Serufeg int ©ebiete ber 3nbuftrie, beg
©anbloerfg unb beg §anbetg finb nap SJlaBgabe biefeS ©efepeg pr
Sitbung eineg Serbanbeg ber Serufggenoffen (Serufgüerbanbeg) be=

reptigt.
Strt. 2.

gnnerpalb ber einzelnen Serufgarten beftintmt jebe ber brei
©rtoerbgttaffen

a. ©roBprobuftion,
b. ©roBpanbel,
c. Jganbioer! unb ®etailpanbet

fetbftänbig, ob fie fid) mit ben anbern bereinigen ober fiep getrennt
organifteren ober unorganifiert bleiben mill.

3ur ©roBprobuftion ober gitrrt ©roBpanbel gepören bie betriebe,
bie tpre ©rgeugniffe ober SBaren augfptieBtip ober boep öortoiegenb
an SBieberberfäufer ober an fotpe Sltmepmer abfepen, toetpe ben
Slrtilel in tprent ©enterbe bertoenben.

3um |>anbtoerf ober pnt ®etailpanbet gepören bie 23etriebe,
bie bireft für ben konfumenten ober für einen Unternepnter arbeiten
ober bie SBaren bireft an ben kontinenten abfepen.

3n gälten, too biefe Slugfpeibung nipt ptrifft, finb Statur
unb Umfang beg ©efepäfteg maBgebenb.

Strt. 3.
®ie ©rünbung eineg SeritfgBerbanbeg muB bon einem inters

lantonaten gapberein ber Setriebginpaber ober ber SIrBeiter für bie
bon tprn bertretene Serufgart ober ©rtoerbgftaffe burp ein beim
Sunbegrate eingereichtes gnitiatibbegepren angeregt merben.

®er Sunbe8rat maept ein fotpeg gnitiatibbegepren burcp Ser=
öffenttipung im SunbeSblatt, im Jganbetgamtgblatt unb in ben
lantonaten Slmtgblättern betannt.

Sinnen bret SJJonaten naep ber Sefanntmapung im Sunbegs
btatt ift in jeher ©emeinbe naep SKapgabe ber napfoigenben Strtitet
4—9 ein Sergeipnig ber Singeporigen ber betreffenben Serufgart
ober ©rtoerbgftaffe (ber SSerufêgenoffen) anptegen.

®ag Serjeidpnig ift auf einen bom Sunbebrat p bejeipnenben
®ag abpfptieBen.

Strt. 4.
gn biefem Serjeipnib finb, toenn bag gnitiatibbegepren für

meprere ©rtoerbbftaffen berfelben Serufgart geftettt toirb, bie Stm
gehörigen ber einzelnen ©rtoerbgflaffen gefonbert einptragen.

Strt. 5.
gerner finb alg je eine befonbere ©ruppe bitbenb p fonbern:

atg ©ruppe A: ®ie Setriebginpaber (Strbeitgeber unb felb»
ftänbig ©rtoerbenben) (Strt. 6),

a(S ©ruppe B: ®ie Sopnarbeitcr (Strt. 7).
Strt. 6.

gn ©ruppe A gepören bie tßerfonen (pppfifepe tßerfonen, juriftifepe
ißerfonen, kotteftibgefeüfpaften), toetpe in ber (Scfjtoeij atg Setrieb8=
tnpaber in einem fetbftänbigen Setriebe alg Sßrobugenten, Unternepmer
ober §änbter) bie für ben betreffenbeu Seruf parafteriftifpe ©attung
bon ©egenftänben erzeugen, berarbeiten ober bermittetn.

UrafaBt ber gleicpe felbftänbige Setrieb meprere fotper ©attungen,
fo fnirb ber Setriebginpaber in ber Sieget gteiptoopl nur einem Sernfe
pgeteitt. SJlaBgebenb ift babei bie im Setrieb bortoiegenbe ©attung.

®er Sunbegrat lann inbeffen nap Slnpörung ber Seteitigten
auf bem Serorbnunggtoege Beftimmen, ba| unb unter toetepen Soraug=
fepungen fotpe ißerfonen mepreren Serufgarten pgepptt toerben
tonnen ober müffen.

ijSerfonen, toelpe in getrennten Setrieben berfpiebene Serufg=
arten augüben, toerben für jeben Setrieb einer Serufgart pgejaptt.
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verbände.

Kap. I. Bildung der Berufsverbände.

Art. 1.

Die Angehörigen jedes Berufes im Gebiete der Industrie, des
Handwerks und des Handels sind nach Maßgabe dieses Gesetzes zur
Bildung eines Verbandes der Berufsgenossen (Berufsverbandes) be-
rechtigt.

Art. 2.

Innerhalb der einzelnen Berufsarten bestimmt jede der drei
Erwerbsklassen

a. Großproduktion,
b. Großhandel,
o. Handwerk und Detailhandel

selbständig, ob sie sich mit den andern vereinigen oder sich getrennt
organisieren oder unorganisiert bleiben will.

Zur Großproduktion oder zum Großhandel gehören die Betriebe,
die ihre Erzeugnisse oder Waren ausschließlich oder doch vorwiegend
an Wiederverkäufer oder an solche Abnehmer absetzen, welche den
Artikel in ihrem Gewerbe verwenden.

Zum Handwerk oder zum Detailhandel gehören die Betriebe,
die direkt für den Konsumenten oder für einen Unternehmer arbeiten
oder die Waren direkt an den Konsumenten absetzen.

In Fällen, wo diese Ausscheidung nicht zutrifft, sind Natur
und Umfang des Geschäftes maßgebend.

Art. 3.
Die Gründung eines Berufsverbandes muß von einem inter-

kantonalen Fachverein der Betriebsinhaber oder der Arbeiter für die
von ihm vertretene Berufsart oder Erwerbsklasse durch ein beim
Bundesrate eingereichtes Jnitiativbegehren angeregt werden.

Der Bundesrat macht ein solches Jnitiativbegehren durch Ver-
öffentlichung im Bundesblatt, im Handelsamtsblatt und in den
kantonalen Amtsblättern bekannt.

Binnen drei Monaten nach der Bekanntmachung im Bundes-
blatt ist in jeder Gemeinde nach Maßgabe der nachfoigenden Artikel
4—3 ein Verzeichnis der Angehörigen der betreffenden Berufsart
oder Erwerbsklasse (der Berufsgenossen) anzulegen.

Das Verzeichnis ist auf einen vom Bundesrat zu bezeichnenden
Tag abzuschließen.

Art. 4.
In diesem Verzeichnis sind, wenn das Jnitiativbegehren für

mehrere Erwerbsklaffen derselben Berufsart gestellt wird, die An-
gehörigen der einzelnen Erwerbsklassen gesondert einzutragen.

Art. ö.
Ferner sind als je eine besondere Gruppe bildend zu sondern:

als Gruppe Die Betriebsinhaber (Arbeitgeber und selb-
ständig Erwerbenden) (Art. 6),

als Gruppe L: Die Lohnarbeiter (Art. 7).
Art. 6.

In Gruppe ^ gehören die Personen (physische Personen, juristische
Personen, Kollektivgesellschaftens, welche in der Schweiz als Betriebs-
inhaber in einem selbständigen Betriebe als Produzenten, Unternehmer
oder Händler) die für den betreffende» Beruf charakteristische Gattung
von Gegenständen erzeugen, verarbeiten oder vermitteln.

Umfaßt der gleiche selbständige Betrieb mehrere solcher Gattungen,
so tvird der Betriebsinhaber in der Regel gleichwohl nur einem Berufe
zugeteilt. Maßgebend ist dabei die im Betrieb vorwiegende Gattung.

Der Bundesrat kann indessen nach Anhörung der Beteiligten
auf dem Verordnungswege bestimmen, daß und unter welchen Voraus-
setzungen solche Personen mehreren Berufsarten zugezählt werden
können oder müssen.

Personen, welche in getrennten Betrieben verschiedene Berufs-
arten ausüben, werden für jeden Betrieb einer Berufsart zugezählt.
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2lrt. 7.
3ur ©ruppe B gehören bte ©erfonen, toeldge ben ©eruf erlernt

haben unb benfelben unfelbftänfeig, int Sojjnberöältniffe p einent ober
mehreren in ber ©cptoeig etablierten ©etriebsinpabern, gleic£)t>iel ob
ber gleiten ober einer anbern ©erufSart, ausüben ober in ben legten
fedjS Monaten ausgeübt haben unb binnen gleicher grift borauS=
fid^tlidt) öoieber ausüben werben.

3nnerpalb ber ©erufSart toerben bie ^Ungehörigen ber ©ruppe
B berjenigen ber brei ©rtoerbsllaffen pgeteilt, welcher ber ©etriebs*
inpaber angehört, für ben fie aüsfcplteßltcb ober üortoiegenb arbeiten.

Slrt. 8.
©on biefen in Slrt. 4—7 aufgeführten ©erufSgenoffen finb,

ohne ttnterfcpieb beS ©efcplechteS, als foldfe ftimmberecptigt biejenigen,
welche in ber ©cptoeig toohnen, bas 20. SllterSfahr prüdgelegt haben
unb in bürgerlichen ©pren unb Nedjten flehen. Sluslänber erlangen
bie ©titnntberechtigung erft nach breifähriger ununterbrochener @r*
toerbsthätigleit auf ©cpweigergebiet.

Suriftifdje ©erfonen unb SoEeftiögefeEfcbaften finb ebenfalls
fiimtnberechtigt ; fie üben bas Stimmrecht burd) einen pr ©efcpäfts*
füprung ermäcfetigten ©ertreter aus, ber febodj ebenfalls ben ©ebin*
gungen beS erften 3lbfa|e8 biefeS SlrtifelS genügenjmuß.

Slrt. 9.
Slnftänbe über bie 3uteilung p einer ©erufSart, einer @rtoerbS=

tlaffe unb einer ber beiben ©ruppen A unb B, fotoie über bie Stimm*
beredjtigung entfcpeibet, nach ©inöernahme ber beteiligten fjadfjbereine
unb ber ©emeinbebehörben, bie SantonSregierung.

®er ©ntfcpeib ber SantonSregierung Fann bom ©etroffenen fo*
Wopl, als bon ber ©emeinbebehörbe ober bon einem beteiligten gacp*
berein binnen Sagen an ben ©unbeSrat toeiter gepgen tuerben.

Slrt. 10.
Nad) joer ©ereinigung beS ©ergeidjniffeê ber ftimmberedjtigten

unA nicht ftimmbere<|tigten ©erufSgenoffen orbnet ber ©unbeSrat
burcp bie ©ermittlung ber SantonSregierungen bie Slbftimmung über
baS .Qnitiatibbegehren an.

®ie Soften trägt ber ©unb.
®ie Stimmabgabe foE burch bie ©oft erfolgen tonnen.

Slrt. 11.
®a§ 3nitiatibbegehren gilt als angenommen unb bamit bie

©rünbung beS ©erufSberbanbeS als befchloffen, tnenn folgeube ©e=

bingungen ptreffen:
A. galls bas 3nitiatibbegehren eine gange ©erufSart umfaßte:
toenn in jeber ber beiben ©rupfen ber 3 ©rmerbstlaffen bie ©lehr*

beit ber Stimmenben fiep für beffen Sinnahme auSgefprocpen hat.
B. gaES baS guitiatibbegepeen nur eine ober gtoei ber ©rwerbS*

flaffen ber ©erufSart umfaßte:
toenn in feber ber beiben ©ruppen ber ©rtoerbStlaffe ober ber

gtoei ©rmerbstlaffen bie Nîehrpeit ber Stimraenben fidj für beffen
Sinnahme auSgejprocpen hat.

Slrt. 12.
®er ©unbeSrat fteEt unter ©îitmirtung ber Santonsbepörben

baS SlbftimmungSergebniS feft unb macht eS burch fem in Slrt. 3
ermähnten ©ubiitationSorgane öffentlich betannt.

tap. II. Drganifation. t
3ft feie ©rünbung eines ©erufSberbanbeS befcploffen, fo ernenn

ber ©unbeSrat auf bie unberbinblicpen ©orfdpläge ber beteiligten
gacpbereine ben probiforifcpen ©entralborftanb beS ©erufSberbanbeS.
SDerfelbe befteht aus gleicpbiel Singehörigen ber ©ruppen A unb B
unb einem Nidjt=©erufSgenoffen als ©orfiper.

Slrt. 14.
®er probiforifdje ©entralborftanb hat bie Slufgabe,. innerhalb

ber bom ©unbeSrat feftpfepenben griften bie Drganifation beS ©e*
rufSberbanbeS unb ben ©rlaß eines DrganifationSftatuteS borpbereiten.

@r orbnet auf ©utfinben alles hiefür erforberlicfie an.
®ie nötigen ©elbmittel merben ihm auf Neöpnung beS ©erufS»

berbanbeS bon ber ©unbeStaffe borgefc^offen.
Slrt. 15.

®as DrganifationSftatut foE ficfi insbefonbere auf folgenbe
©untte erftrecten:

1. ®ie ©lieberung beS ©erbanbeS nach ben ©ruppen A unb B,
ben llnterberbänben (treiSberbänben unb Settionen) unb beren ©er*
hältniS p einanber.

2. ®ie Drgane beS ©erbanbeS unb feiner Unterberbänbe für
ben ©rtafj unb für bie ©oEgiepung autonomer ©orfdjriften unb für
bie ©erbanbSgeridjtbarfeit, fomie bie tompetengen biefer Drgane.

3. ®ie ©egeicfjnung unb ©egrenpng ber ©ebiete, in bie ber
©erbanb burch berbinblidje ©orfäjriften eingreifen Fann.

4. ®ie bon ben ©erbanbSgenoffen p leiftenben ©eiträge.
5. ®ie Strafbeftimraungen unb ©iSgiplinarbefugniffe.

'

6. ®ie Statutenänberungen.
cgortfepung folgt).

fêtrte bebeutfame drftnbung«
(Korr. au§ güridj-)

Nicht um eine großartige Sraftmafdhine, bie alle 2Belt
burdp ipre gur ©ntfaltung gelattgenben Nieferdrafte itt Staunen

fept, hanbelt eS ftdp heute. 2>er ©ifinbungSgegenftanb ift recht

unfcpeinbar, fällt in fetner antäglichen (Seftalt gar nicht anf,
trofebem er tn iebern Haushalt wohl halb genug gu ben un=
entbehrlichftsn Singen gehören totrb — pr greube feber

§au§fran, ber Söihter unb Sienftmäbdhen. Ueher 500
grauen unb 3Mbchen haöe« naih einer beutfdjen ©tatiftif
innert ben legten paar 3ahren ihr Seben burdh ©gptofion
bon Sßetrolgefaffen am Sodhherb unb Sampenfüllen eingebüßt
unb finb unter fürchterlichen Schmergen elenb berbrannt.
Unzählige §änferbränbe hohen bie bisherigen fßetrolgefäffe
fdhon berurfadht unb troß allen Sßoliseiberboten toirb naraents
lidh gum Slnfeuern immer unb immer toieber gum fßetrol
gegriffen. ®iefe für Seben unb (Sut ftete (Sefahr abgumenben,
bemühten ftch feit Sohren eine Diethe erfinberifdher ®öpfe.
©Ine gange Dleihe bon fßrobuften unb Neuerungen tourbeu
hergefteHt, aber alle berfagten, b. h- hoten feinen toirflichen
unb ßdheren ©dhuh bor ber ©pplofionêgefahr. Sie Sache
tourbe gn fompligiert angefaßt unb bie SSerfuche alle fdhei®

terten an falfchen SSorauSfeßungen unb bem éong on ber

bisherigen gorm ber Mannen b. h- beS Slugf(ußrohre§.
©in fdhtoereS Unglüd, buurfacht burch bie ©pplofion

einer ©etrolfanne beim Slnfenern, brachte nun biefeê grüh»
fahr ben Nfedhanifer§errn §r<h. 35übenborferinSüridh
auf bie richtige gährie unb nach gahlreidhen fBerfudhen unb
Sßroben würbe bie heute in berblüffenler SSoEfornmenheit her»

gefteüte feuer* unb cpplofionSfidhere ©etrolfanne fonftruiert.
®ie ©rfinbung ging nunmehr an fèerrn g ©nberli in
3üri<h I über, ber fie in allen Sänbern patentieren ließ
unb fpegieE bie gabriïation für bie ©dhtoetg unb S)eutfdh»
lanb unter Seitung beS ©iftnberê felbft übernimmt.

®onnerStag ben -12. SDlai nachmittags nun fanb auf bem

Slreal ber alten ïonhatte in Zürich im SBeifein beS §errn
NegiernngSrat Nagelt als ©hef ber fantonalen Sîranbaffe*
furrang unb beS ©errn ®dhodh, 8lffefurrang<@e!retär, beS

neu gewählten igerrn @l abtrat Nliitter als ftäbttfehem $o!i=
getdhef, beS fßoIigeifefretärS unb ber fiäbttfdfjen generöerorbneten,
beS ©hef? ber fantonalen Noligei, §errn 2)r. Nappolb, einer
Nethe Nebaftoren unb Sournaliften unb gahlreidhem weitem
ftdh intereffierenben fßohlifum eine öffentliche SSortoeifung
nnb ©robe ber Sanne ftatt. 3toei große Sohlen* unb Röbels
fpähnfeuer würbe bireft mit ber Sanne forttoährenb gefpiefen,
fo baß baS Ausflußrohr mitten in ben hodhauflobernbeu
glammen feinen gefährlichem ©«halt abgab. Siber nicht nur
©etroleum, auch ©pirituS, Sengin unb gulept bas fo gefürchtete
gefäpilidhe Neoltn würbe aus ber Sanne bireft tnS Iobernbe
geuer gefchüttet ohne febe ©efahr.

2>ie SBirfung bei ben 3uf<hauern war gerabegu eine ber»

blüffenbe. 2)ie ©rfinbung ift fo einfach tote baS @t beS

SolumbuS, bietet in ber èonbhabung unb ©enußung abfolut
feine ©dhtoiertgfeit unb wirb auch bie Sanne, bereu gabrt»
fatton bereits tn nüchften Sagen beginnt, nicht öiel teurer
als bie heute fo gefährliche gewöhnliche Sanne. Unfere

grauen nnb Niöbdhen aber werben für bie fo bebeutfame

©rfinbung ®onf wiffen.
** *

Sie epplojionS» unb feuerfidhere Sanne hot folgenbe Son»
ftruftion :

SaS an ber Sanne angebrachte Ausgußrohr bilbet in
feinem untern Seil ben @iß für ein Abfchlußbentil, baS hier
burch eine an einem ©teg befefiigte geber in feiner SSerfchluß»

fteiïung gurüdfgehalten Wirb.
Sie Deffnung beS SSentilS erfolgt burch einen in ber

Nähe ber Ausguß » Deffnnng angebrachten Igebel, welcher

mit jenem (bem SSentil) burch eine« gaben aus entfpredhenbem.
DNaterial in SSerbinbung ift.

SaS Ausgußrohr erweitert jt<h gegen-fein oberes ©übe'

berart, b'aß bas burdhfließenbe Jßetrol hier nicht nteljr ben

gangen Ouerfdhniit auSfüßen fann.
Soll üßetrol aus ber Sanne gegoffen werben, fo ift bor»

erft mittelft beS gabenS baS SSentil bon feinem ©ifc 3«
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Art. 7.
Zur Gruppe L gehören die Personen, welche den Beruf erlernt

haben und denselben unselbständig, im Lohnverhältnisse zu einem oder
mehreren in der Schweiz etablierten Betriebsinhabern, gleichviel ob
der gleichen oder einer andern Berufsart. ausüben oder in den letzten
sechs Monaten ausgeübt haben und binnen gleicher Frist voraus-
sichtlich wieder ausüben werden.

Innerhalb der Berufsart werden die Angehörigen der Gruppe
L derjenigen der drei Erwerbsklassen zugeteilt, welcher der Betriebs-
inhaber angehört, für den sie ausschließlich oder vorwiegend arbeiten.

Art. 8.
Von diesen in Art. 4—7 aufgeführten Berufsgenossen sind,

ohne Unterschied des Geschlechtes, als solche stimmberechtigt diejenigen,
welche in der Schweiz wohnen, das 2V. Altersjahr zurückgelegt haben
und in bürgerlichen Ehren und Rechten stehen. Ausländer erlangen
die Stimmberechtigung erst nach dreijähriger ununterbrochener Er-
werbsthätigkeit auf Schweizergebiet.

Juristische Personen und Kollektivgesellschaften sind ebenfalls
stimmberechtigt; sie üben das Stimmrecht durch einen zur Geschäfts-
führung ermächtigten Vertreter aus. der jedoch ebenfalls den Bedin-
gungen des ersten Absatzes dieses Artikels genügen.muß.

Art. 9.
Anstände über die Zuteilung zu einer Berufsart. einer Erwerbs-

klaffe und einer der beiden Gruppen H und L. sowie über die Stimm-
berechtigung entscheidet, nach Einvernahme der beteiligten Fachvereine
und der Gemeindebehörden, die Kantonsregierung.

Der Entscheid der Kantonsregierung kann vom Betroffenen so-
wohl, als von der Gemeindebehörde oder von einem beteiligten Fach-
verein binnen Tagen an den Bundesrat weiter gezogen werden.

Art. 10.
Nach.der Bereinigung des Verzeichnisses der stimmberechtigten

uà nicht stimmberechtigten Berufsgenossen ordnet der Bundesrat
durch die Vermittlung der Kantonsregierungen die Abstimmung über
das Jnitiativbegehren an.

Die Kosten trägt der Bund.
Die Stimmabgabe soll durch die Post erfolgen können.

Art. 11.
Das Jnitiativbegehren gilt als angenommen und damit die

Gründung des Berufsverbandes als beschlossen, wenn folgende Ve-
dingungen zutreffen:

Falls das Jnitiativbegehren eine ganze Berufsart umfaßte:
wenn in jeder der beiden Gruppen der 3 Erwerbsklassen die Mehr-

heit der Stimmenden sich für dessen Annahme ausgesprochen hat.
L. Falls das Jnitiativbegeheen nur eine oder zwei der Erwerbs-

klaffen der Berufsart umfaßte:
wenn in jeder der beiden Gruppen der Erwerbsklasse oder der

zwei Erwerbsklassen die Mehrheit der Stimmenden sich für dessen

Annahme ausgesprochen hat.
Art. 12.

Der Bundesrat stellt unter Mitwirkung der Kantonsbehörden
das Abstimmungsergebnis fest und macht es durch die in Art. 3
erwähnten Publikationsorgane öffentlich bekannt.

Kap. II. Organisation. t
Ist die Gründung eines Berufsverbandes beschlossen, so ernenn

der Bundesrat auf die unverbindlichen Vorschläge der beteiligten
Fachvereine den provisorischen Centralvorstand des Berufsverbandes.
Derselbe besteht aus gleichviel Angehörigen der Gruppen und L
und einem Nicht-Berufsgenossen als Vorsitzer.

Art. 14.
Der provisorische Centralvorstand hat die Aufgabe, innerhalb

der vom Bundesrat festzusetzenden Fristen die Organisation des Be-
rufsverbandes und den Erlaß eines Organisationsstatutes vorzubereiten.

Er ordnet auf Gutfinden alles hiefür erforderliche an.
Die nötigen Geldmittel werden ihm auf Rechnung des Berufs-

Verbandes von der Bundeskasse vorgeschossen.
Art. 15.

Das Organifationsstatut soll sich insbesondere auf folgende
Punkte erstrecken:

1. Die Gliederung des Verbandes nach den Gruppen á, und L,
den Unterverbänden (Kreisverbänden und Sektionen) und deren Ver-
hältnis zu einander.

2. Die Organe des Verbandes und seiner Unterverbände für
den Erlaß und für die Vollziehung autonomer Vorschriften und für
die Verbandsgerichtbarkeit, sowie die Kompetenzen dieser Organe.

3. Die Bezeichnung und Begrenzung der Gebiete, in die der
Verband durch verbindliche Vorschriften eingreifen kann.

4. Die von den Verbandsgenossen zu leistenden Beiträge.
5. Die Strafbestimmungen und Disziplinarbefugnisse.
6. Die Statutenänderungen.

'Fortsetzung folgt).

Eine bedeutsame Erfindung.
lKorr. aus Zürich.)

Nicht um eine großartige Kraftmaschine, die alle Welt
durch ihre zur Entfaltung gelangenden Riesenkräfte in Staunen

setzt, handelt es sich heute. Der Eifindungsgegenstand ist recht
unscheinbar, fällt in seiner alltäglichen Gestalt gar nicht auf,
trotzdem er in jedem Haushalt wohl bald genug zu den un-
entbehrlichsten Dingen gehören wird — zur Freude jeder
Hausfrau, der Töchter und Dienstmädchen. Ueber 50V

Frauen und Mädchen haben nach einer deutschen Statistik
innert den letzten paar Jahren ihr Leben durch Explosion
von Petrolgefässen am Kochherd und Lampenfüllen eingebüßt
und sind unter fürchterlichen Schmerzen elend verbrannt.
Unzählige Häuserbrände haben die bisherigen Petrolgefässe
schon verursacht und trotz allen Polizeiverboten wird nament-
lich zum Anfeuern immer und immer wieder zum Petrol
gegriffen. Diese für Leben und Gut stete Gefahr abzuwenden,
bemühten sich seit Jahren eine Reihe erfinderischer Köpfe.
Eine ganze Reihe von Produkten und Neuerungen wurden
hergestellt, aber alle versagten, d. h. boten keinen wirklichen
und sicheren Schutz vor der Explosionsgefahr. Die Sache
wurde zu kompliziert angefaßt und die Versuche alle schei-

terten an falschen Voraussetzungen und dem Hang an der

bisherigen Form der Kannen d. h. des Ausflußrohres.
Ein schweres Unglück, verursacht durch die Explosion

einer Petrolkanne beim Anfeuern, brachte nun dieses Früh-
jähr den Mechaniker Herrn Hrch. Dübendorferin Zürich
auf die richtige Fährte und nach zahlreichen Versuchen und
Proben wurde die heute in verblüffender Vollkommenheit her-
gestellte feuer- und kxplosionssichere Petrolkanne konstruiert.
Die Erfindung ging nunmehr an Herrn I. Enderli in
Zürich I über, der sie in allen Ländern patentieren ließ
und speziell die Fabrikation für die Schweiz und Deutsch-
land unter Leitung des Erfinders selbst übernimmt.

Donnerstag den 12. Mai nachmittags nun fand auf dem

Areal der alten Tonhalle in Zürich im Beisein des Herrn
Regierungsrat Nägeli als Chef der kantonalen Brandasse-
kurranz und des Herrn Schoch, Affekurranz-Sekretär, des

neu gewählten Herrn Sladtrat Müller als städtischem Poli-
zeichef, des Polizeisekretärs und der städtischen Feuerverordneten,
des Chefs der kantonalen Polizei, Herrn Dr. Rappold, einer
Reihe Redaktoren und Journalisten und zahlreichem weitern
sich interessierenden Publikum eine öffentliche Vorweisung
und Probe der Kanne statt. Zwei große Kohlen-und Hobel-
spähnfeuer würd- direkt mit der Kanne fortwährend gespiesen,
so daß das Ausflußrohr mitten in den hochauflodernden
Flammen seinen gefährlichem Gehalt abgab. Aber nicht nur
Petroleum, auch Spiritus, Benzin und zuletzt das so gefürchtete
gefähi liche Neoltn wurde aus der Kanne direkt ins lodernde
Feuer geschüttet ohne jede Gefahr.

Die Wirkung bei den Zuschauern war geradezu eine ver-
blüffende. Die Erfindung ist so einfach wie das Ei des

Kolumbus, bietet in der Handhabung und Benutzung absolut
keine Schwierigkeit und wird auch die Kanne, deren Fabri-
katton bereits in nächsten Tagen beginnt, nicht viel teurer
als die heute so gefährliche gewöhnliche Kanne. Unsere

Frauen und Mädchen aber werden für die so bedeutsame

Erfindung sicher Dank wissen.
»

4- 4-

Die explosions- und feuersichere Kanne hat folgende Kon-
struktion:

Das an der Kanne angebrachte Ausgußrohr bildet in
seinem untern Teil den Sitz für ein Abschlußventil, das hier
durch eine an einem Steg befestigte Feder in seiner Verschluß-
stellung zurückgehalten wird.

Die Ocfflmng des Ventils erfolgt durch einen in der

Nähe der Ausguß - Oeffnung angebrachten Hebel, welcher

mit jenem (dem Ventil) durch einen Faden aus entsprechendem

Material in Verbindung ist.
Das Ausgußrohr erweitert sich gegen sein oberes Ende

derart, daß das durchfließende Petrol hier nicht mehr den

ganzen Querschnitt ausfüllen kann.
Soll Perrol aus der Kanne gegossen werden, so ist vor-

erst mittelst des Fadens das Ventil von seinem Sitz zu


	Schweizerischer Gewerbeverein

